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. Nr. Ch II 1/1. 16 ff . R A.,
betreffend

Höchstpreise sür Mchemmde, Fichtenlinde und
zur Gerbstoffgewinnung geeignetes Kastanienholz.

Vom 15. Februar 1916.
Die nachstehendeBekanntmachung wird auf -Grund de»

Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851,
in Bauern auf Grund des Bayerischen Gesetzes über den
Kriegszustand vom 5.- November 1912 in Verbindung mit
der Allerhöchsten Vervrdnung vom 31. Juli 1914, des Ge¬
setzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S . 339) in der Fassung vom 17. Dezember 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . . 516), der Bekanntmachung über die
Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Aanuar 1915 (Reichs-Ge-
fetzbl. S . 25) und vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 603) zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dein Be¬
merken, daß Zuwiderhandlungen gemäß den in der An¬
merkung*) abgedruckten Bestimmungen bestraft werden, so¬
fern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
angedroht sind.

*) Mt Gefängnis bis zu einem Jahre oder u it Geldstrafe
bis zu zehntausend Mar ? wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. Wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auf¬

fordert, durch den Höchstpreise überschritten werden, oder
sich zu einlm solchen Vertrage rifreut *, .;

3 wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (8 2
und 3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist,
beisciteschafst, Leschädigt o0er zerstört;

4 wer der Aufforderung,der zuständigen Behörde znm Ver¬
kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt find
nicht nachkommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen, sür die Höchstpreise festge-
# setzt sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht;

6. w.r dm nach8 5 de» Gesetzes betreffend Höchstpreise erlossmm
Auesührungdbenimmungknzinviderdandelt.
In den Fällen Nr). 1 und 2 kann neben der Strasc unge¬

ordnet werden, daß die Verurteilung aus Kosten des Schuldigen
öffentlich bekanntznmachen ist; auch kann neben Gefängnis¬
strafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt wer¬
den.

8 1. - • - : , i
Bon der Vekanntmachnng betroffene

Gegenstände . ^
Bon dieser Bekanntmachung betroffen werden

1. Eichenrinde,
2. Fichtenlinde/
3. Holz der zahmen Kastanie (soweit cs zur Gerostoffge-

minnuna dient ), aan ; oder zerkleinert.
§ 2.

Höchstpreis
Ter Verkaufspreis für den Zentner (50 Kg.) darf

höchstens betragen bei:
1. Eichenrinde (gebündelt ) :

a ) Glanzrinde erster Güte 13,00 Mark,
b , Rinde im Mter bis zu 25 Jahren 11.00 Mark,
c) Rinde im Alter von 25 bis zu 45 Jahren 9,50 Mark,
t ) Rinde im Alter von mehr als 45 Jahren 7,00 Mark.

2. F i cht e n r i n d e (gebündelt) :
a) Gebugsrinde , höchstens zu einem Drittel schuppig.

9,50 Mark.
b) andere Rinde 7,50 Mark.

Für die Zerkleinerung der Rinde zu Lohe darf nicht
mehr als eine Mark für den Zentner (50 Kg.) berechnet wer¬
den. Mischen der Rinde oder der Lohe vor Ablieferung an
die verarbeitende Gerberei ist nicht gestattet.

Wird di? Rinde auf dem Stamm verkauft, so darf
der Preis bei Hinzurechnung der notwendigen Kosten für
das Schälen und Bündeln den Höchstpreis nicht übersteige^

Anmerkung : Ter Höchstpreis versteht sich für trockene,
a.funde , nicht "durch Feuchtigkeit und ähnliche Einflüsse
beschädigte Ware . Für Ware geringerer Güte muß der
Preis entsprechend niedriger sein bei Vermeidung der durch
die Bekanntmachung gegen übermäßige Preistreiberei vom
23. Juli 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 467) in Verbindung mit
der Bekanntmachung , betreffend Berichtigung und Ergän¬
zung dieser Bekanntmachung vom 22. August 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 514) angevrohten Strafen.



8. &oTß ber gafymtn ffaflaitie (gebiinbelt ) 1,50Mark.
8 3.

Zahlungsbedingungen.
1. Tie Höchstpreise sind frei Abfuhrplatz am Gewin¬

nungsort und für Barzahlung bet Empfang berechnet
2.  Neben den Höchstpreisen dürfen angrrechnet werden!

a) die Kosten der Verladung und Abfuhr , soweit sie
notwendig sind und die ortsüblichen Lätze nicht
übersteigen;

b) die reinen Frachtkosten notwendiger Bersenoung mit
der Bahn oder aus dem Wasser:

e) Lagerkosten infolge Verwahrung der verkauften
Ware , soweit sie dom ersten Tage des zweiten Mo¬
nats nach Kaufabschluß an nachweislich entstanden
sind;

d) Zinsverlust bei Stundung des. Kaufpreises. Ist der
Kaufpreis gestundet worden, so dürfen bis zu zwei
vom Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont
Hinz»geschlagen werden.

L. Andere als die unter Ziffer 2 ausgefuhrten Kosten
dürfen nur insoweit angerechnet werden, als der Ber--
kaufspreis bei ihrer Hinzurechnung den Höchstpreis
nicht überschreitet.

I 4. "
Zuriickhatten von Vorräten.

Bei Zurückhaltung von Vorräten ist sofortige Ent¬
eignung zu gewärtigen , vorbehaltlich der dafür angedrohten
Strafen.

8 5.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. März 1916 in
Kraft.

Coblenz, den 1. März 1916.
Kommandantur der Festung

Coblenz-Ehrenbreitstein.
_ gez. v. Luckw ald
Ch. I. 1./3. 16. K. R A.

Bekanntmachung,
betreffend

BestandSerhebnng und Beschlagnahme von
Chemikalien und ihre Behandlung.

Vom 1. März 1916.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Er¬

suchen des Königlichen Kriegsministeriums mit dem Be¬
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß jede Zu¬
widerhandlung gegen die Vorschriften, betreffend Bestanos-
rrhebung und Lagerbuchsührvng auf Grund der Bekannt¬
machung über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 54) in Verbindung mit den Bekannt¬
machungen vom Z. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. I.
549) und vom 24. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 684 >*),
und jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmeverord-
ming ans Grund der Bekanntmachung über die Sicherstel¬
lung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 357', in Verbindung mit den Ergänzungs -Bekanntmach¬
ungen vom 9. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645) und
25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778)**) bestraft
Wirt, soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind.

*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder wisftutu» unrichtige oder unv llstä. d ge Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
&» zehntausend Mark bestraft. Auch können Vorräte, die ver¬

schwiegen sind, im Urteil für dem Staat verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschrie-
benen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Nnvermögens-
falle mit Gefängnis bis zu fecks Monaten bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher
einzurichten oder zu führen unterläßt.

**) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1..
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬

schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräuferungs - oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschließt,

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhand-ft.

4. wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbestimmnagen
znwiderhandclt.

8 1.
Inkrafttreten der Verordnung.

a) Tie Verordnung mit Beginn des 1. März 1916
rn Kraft und ersetzt die Verordnung Ch, 1. 1./8 . 15. K. R. A.,
betreffend Bcstanoserhebung und Beschlagnahme von Chemi¬
kalien und ihre Behandlung , vom 1. August 1915.

b) Für die im 8 3 Absatz d beschlagnahmten Gegen¬
stände treten Meldepflicht und Beschlagnahme erst mit dem
Empfang oder der Einlagerung der Ware in Kraft.

8 2.
Bo « der Verordnung betroffene Gegenstände.

Von dieser Verordnung werden sämtliche Vorräte der
in der untenstehenden Uebersichtstafel aufgeführten Stoff¬
gattungen und Stvffarten (einerlei , ob Vorräte einer,
mehrerer oder sämtlicher Gattungen und Arten vorhanden
sind) betroffen, auch wenn sie nach der Verfügung Ch ; 1.
1. 8. 15 K. R . A. frei waren.

8 3.
Bon der Verordnung betroffene Personen,
. Gesellschaften usw.
Von dieser Verordnung iverdcn betroffen:

a) alle gewerblichen Unternehmer , Firmen oder Personen,
in deren Betrieben die im § 2 aufgeführten Gegen¬
stände erzeugt, gebraucht oder verarbeitet tverden, so¬
weit die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam befinden,
oder die solche Gegenstände aus Anlaß ihres Wirt¬
schaftsbetriebes , ihres Handelsbetriebes oder sonst des
Erwerbes wegen für sich oder für andere in Gewahrsam
haben, oder bei denen sich solche Gegenstände unter
Zollaufsicht befinden;

b) alle Kommunen , öffentlich-rechtlichen Körperschaften
und Verbände, in deren Betrieben solche Gegenstände
erzeugt, gebraucht oder verarbeitet werden, oder die
solche Gegenstände in Gewahrsam haben, oder bei denen
sie sich unter Zollaussicht befinden;

c) Personen , welche zur Wiedervcräußerung oder Ver¬
arbeitung durch sie oder andere bestimmte Gegenstände
der im 8 2 aufgeführten Art in Gewahrsam genommen
haben, auch wenn sie im übrigen kein Handelsgewerbe
betreiben;

d) alle Empfänger (der unter a bis c bezeichneten Art)
solcher Gegenstände nach Empfang derselben, falls die
Gegenstände sich am Melretag auf dem Versand befin¬
den und nicht bei einem der unter a bis c aufgeführ¬
ten Unternehmer , Personen usw. in Gewahrsam oder *
unter Zollaussicht gehalten werden;
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e) auch diejenigen Personen , Gesellschaften usw., deren
Vorräte durch schriftliche Einzelverfügung beschlag¬
nahmt worden sind. Die Einzelverfügungen und oft
Verordnungen Ch. / . 124/1 . 15. K. R. 31., Ch . !
1./4. 15. K. R. A., Ch. / . 1/6 . 15. K. R, A, und
Ch . 1.  1 ./8 . 15. K. R. A. werden .durch diese allge¬
meine und erweiterte Verordnung ersetzt.

Bon der Verordnung betroffen sind hiernach insbeson¬
dere nachstehend aufgesührte Betriebe und Personen:

gewerbliche Betriebe : Chemische Fabriken , Sprengstoff¬
fabriken und alle Betriebe , die Chemikalien Her¬
stellen oder verarbeiten;

Handelsbetriebe : Kaufleute , Lagerhalter , Spediteure,
Kommissionäre usw. ;

wirtschaftliche Betrieber Landwirte usw.
Sind in dem Bezirk der verordnenden Behörde neben

der Hauptstelle Ztveigstellen vorhanden (Zweigfabriken,
Filialen , Zweigbureaus , Nebengüter u. dgl.), so' ist die
Hauptstelle zur Meldung und .zur Durchführung der Be¬
schlagnahmebestimmungen auch für diese Zweigstellen ver¬
pflichtet. Tie außerhalb des geirannten Bezirks (in welchem
sich die Hruptstelle befindet) ansässigen Zweigstellen gelten
als selbständige Betriebe ; die in dem genannten Bezirk b -̂
legenen Hauptstellen dürfen jedoch die Meldungen der außer¬
halb liegenden Zweigstellen für diese miterstatten.

8 4.
Beschlagnahme.

Die von dieser Verordnung betroffenen Gegenstände
(3 2) sind beschlagnahmt. Ihre Verwendung darf nur in
folgender Weise erfolgen:

a) Verkauf und Lieferung (Versand) beschlagnahmter Be¬
stände ist ohne Erlaubnisschein gestattet mit Ausnahme
der in Spalte A der Uebersichtstafel angegebenen Fälle:
in diesen Fällen ist der Erlaubnisschein vom Verkäufer
bzw. Lieferer zu beantmgen ..

b) Verarbeitung und Verbrauch beschlagnahmter Stoffe
(einerlei , ob sie zur Herstellung von anderen beschlag¬
nahmten oder nicht- beschlagnahmten Stoffen dienen)
ist mit Ausnahme der in der Uebersichtstafel unter
B, C und D aufgeführten Fälle nur auf Grund
von Erlaubnisscheinen gestattet ; Form und Anhalt
der Erlaubnisscheine bestimmt die Kriegs -Rohstoff-Ab-
teilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums.
Ast auf Grund eines Erlaubnisscheines ein beschlag¬
nahmtes Erzeugnis entstanden, so kann dieses mit
Ausnahme der unter Spalte B, C und D der Ueber¬
sichtstafel aufgeführten Fälle nur auf Grund eines
weiteren Erlaubnisscheines verarbeitet oder verbraucht
werden, es sei denn, daß der Erlaubnisschein einen
weitergehenden Verbrauch vorsieht.

Ter Verarbeiter oder Verbraucher ist verpflichtet,
bei unmittelbaren Aufträgen der deutschen Heeres-
odcr Marinebehörden für die unter Spalte S der Ueber¬
sichtstafel genannten Erzeugnisse einen schriftlichen
Ausweis des unmittelbaren Auftrages als Beleg bei
seinen Akten gemäß 8 6 aufzubewahren . Bei mittel¬
baren 'Aufträgen ist er verpflichtet, von dem Besteller
eine schriftliche Erklärung darüber einzuholen, welcher
unmittelbare Auftrag für die unter Spalte B der
Uebersichtstafel genannten Erzeugnisse vorliegt (Num¬
mer, Datum , Gegenstand des Auftrages , bestellende Be¬
hörde). Auch diese Erklärungen sind als Belege ge¬
mäß 8 6 aufzubewahren . Tie Kriegs -Rohstoff-Abtei-
lung oes Königlich Preußischen Kriegsministerrums
kann jederzeit jeden Verkauf, jede Lieferung, jeden Ver¬
sand (Lagerwechsel) sowie Verarbeitung bzw. Ver¬
brauch, soweit nach dieser Verordnung ein Erlaubnis¬
schein nicht erforderlich ist, verbieten.

c) Die nach 8 4a und b erforderlichen Anträge aus Aus¬
fertigung von Erlaubnisscheinen sind bei der Kriegs-
chemiknlren Aktiengesellschaft, Berlin W. 9., Köthencr
Str . 1—4 bzw. bei deren Vertrauensmännern für Ver¬
teilung freigegebener Chemikalien pünktlich und in
der Regel auf den von der Kriegschemikalien Aktien¬
gesellschaft herausgegebenen Vordrucken einzureichen.
Die Erlaubnisscheine werden in der Regel für eine
Gültigkeitsdauer von zwei Monaten ausgestellt . Die
Anträge müssen bis .zum 8. des der Erlaubnisperiode
vorangehenden Monats der Kriegschemikalien Aktien¬
gesellschaft bzw. den zuständigen Vertrauensmännern
vorliegca.

Die Annahme von Anträgen , die nicht ordnungs¬
mäßig frankiert sind, loird verweigert.

d) Der nicht verbrauchte Teil der freigegebenen Mengen
verfällt mit Ablauf des letzten Gültigkeitstages , auf
den der Erlaubnisschein lautet , erneut der Beschlag¬
nahme.

8 5.
Meldepflicht.

Tie von dieser Verordnung betroffenen Vorräte (8 2)
sind spätestens bis zum 10. jedes Monats an die Kriegs-
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmini-
steriumö zu melden, soweit sie nicht nach Spalte F  der
Uebersichtstafel von der Meldepflicht befreit sind. Tie
Meldungen sind jedoch nicht bei der Kriegs -Rohstoff-Abtei¬
lung, sondern bei der Kriegs -Chemikalien Aktiengesellschaft,
Berlin,W . 9, Köthener Str . l *- 4, einzureichen. Außerdem
sind von den Firmen , denen besondere' Fragebogen der
Kriegs -Rohstyff-Abteilung von der Kriegschemikalien
Aktiengesellschaft zugehen, die gestellten Fragen in der ange¬
gebenen Frist zu beantworten.

Die Annahme von Meldungen , die nicht ordnungsmäßig
frankiert sind, wird verweigert.

Soweit die Kriegschemikalien Aktiengesellschaft nicht
unaufgefordert Meldescheine zustellt , sind sie bei ihr ein¬
zufordern . Anfragen , die das Meldewesen betreffen, sind
ausschließlich an die Kriegschcmikaljen Aktiengesellschaft
zu richten.

Eine Abschrift der Meldung ist von der meldenden
Stelle znrückzubehaltcn, im Falle der Meldung durch die
Hauptstelle (vgl. 8 3) sowohl von der Haupt - wie der
Zweigstelle.

Bei Verminderung der Vorräte unter die in Spalte
F  der Uebersichtstafel angegebenen Mengen ist einmalige
Anzeige am nächstfolgenden Meldetermin einzureichen. Eine
weitere Meldung ist dann so lange nicht erforderlich, als
die Bestände nach Spalte F  der Uebersichtstafel von der
Meldepflicht befreit sind. Die nicht der Meldepflicht unter¬
liegenden Mengen bleiben gemäß Uebersichtstafel beschlag¬
nahmt.

8 6.
Lagerbuch und Belege.

Jeder von dieser Verordnung Betroffene (auch soweit
er nach Spalte F  der Uebersichtstafel von der Meldepflicht
befreit ist), hat ein Lagerbuch einzurichten , aus dem jede
Aenderung der Vorratsmenge und ihre Verwendung ersicht¬
lich sein muß. Verbunden mit der Lagerbuchführnng ist
eine Aktenhaltung einzurichten , in der die nach 88 4 und 5
erforderlichen Belege und Abschriften der Meldungen leicht
auffindbar aufzubewahren sind.

Zur Feststellung, ob die Angaben richtig gemacht sind,
werden Beauftragte der Polizei - und Militärbehörden die
Vorratsräume untersuchen und die Bücher und Belege des
zur Auskunft Verpflichteten prüfen ; sie sind befugt, zur Er¬
mittelung richtiger Angaben Vorratsräume , in denen Ge¬
genstände zu vermuten sind, über welche die Auskunft ver¬
langt wird , zu untersuchen und die Bücher der zur Ans-
kunft Verpflichteten einzusehen.
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Übersichtstafel.

Slaf-
st

" ' j, / . - - ' Verkauf u. Lieferung (Versand)
Verarbeitung und Veibrauch bcschladnahrnter Stoffe ist nur aus Grund v . n
Erlaubnisscheinen gestattet mit Ausnahme der in 8 . C und D genannte » Fälle

Sondcrbcstimmuug
Ausnahme von
der Meldepflicht

Beschlagnahmte Stoffgattuugen
nod

Stoffarteu

-X- 8 8 D t F

Verkauf und Lieferung im Inland ist
ohne Erlaubnisschein gestattet .mit Aus¬
nahme der unter c und d angegebenen
Fälle ; für Verkauf und Lieferung in das
Ausstiud (einschließlich der besetzten feind¬
lichen Gebiete ) ist stets ein Erlaubnis¬

schein erforderlich.

; i 'M ' ' ’ ' ~ - D

Ohne Erlaubnisschein , ist gestattet Gunter
Einhaltung der Sonderbcstimmung 'zu E)

Vcrarbeintüg uitd Verbrauch

Ohne Erlaubnisschein ist
gestattet Verarbeitung und
Verbrauch vorrätiger u.

vezogeneyWenUn , lpcny
der monatliche Gesämt-

vcrbrauch bei der Verwen¬
dung aller Arten einer
Stoffgattung kleiner ist

als:

Für folgende ArbeitSgänae
ist , auch toenn es sich stich;
um Aufträge der deutschen
Militär « od>WariAebehöi-
d-n »ach Spalte 8 handelt,

nie einErlaubniSschein
erforderlich

Für folgende Arbcitsgänge,
auch wenn es sich um Aufträge
der deutsche » Militär - oder >

MarincvrüLrden nmhSpalte 8
handelt , ist stets ein Erlaub¬

nisschein erforderlich

Glicht meldepflichtig
(aber beschlagnahmt)

sind Vorräte,deren Ge¬
samtmenge aller Arten
einer Stoffgattung am
l . eines jede » Monats

kleiner ist als

a Salpeterstickstoff (Inhalt ) in reinen , unreinen und ge¬
mischten salpctersauren und salpetrigsaure » Salzen
da» Natrium , Kalium , Kalzium Ammonium , Barhum,
Strontium , in reiner , unreiner <z. B . Adfaüsaures und
gemischter Salpetersäure jeder Grädigkeit , mit Aus¬
nahme von Mengen , die der Verbraucher sich selbst aus
nicht beschlagnahmten Ausgangssroffen herftellt , so.
fern di« monatliche Gesamtmenge der Erzeugung aller
Arten dieser Stoffgattung kleiner ist alb 75 kg Sal-

peteistickstof (Inhalt . )

denjenigen Besitzern , die in ihren Büchern und Belegen
ausweisen , das, sie mil den beschlagnahmten Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute unmittelbare oder mittel¬
bare Aufträge der deutschen Militär « oder Marinc-
dedörden aus Sprengstoffe , Pulver , Rauch - und Leucht-
lörper ausführcn : (der Verbrauch enffallender stick¬
stoffhaltiger Zwischen - und Nebenerzeugnifle zu anderen
alb den hiergenannten Zwecken ist nur aus Grund

eines Erlaubnisscheins geftattet ) ;

1 kg Salpetcrstick-
st - ff (Inhalt)

Verdichtung von Sal¬
petersäure ; »Mischen«
vonSalpeierfäuremit
Schwefelsäure (auch

rauchender)

Verarbeitung von beschlag -7
nahmten salpetersauren Salzen
in andere beschlagnahmte sal-
pctersaure Salze oder in

Salpetersäure

75 kg Salpeter¬
stickstoff
(Inhalt)

b Toluol (Inhalt ) in rohem , gereinigtem , reinemToluol
Wegen der toluolhaltigcn Rohstoffe uud des Zwanges
zur Toluolgewinnung wird auf die „Bekanntmachung
über die Verwendung von Benzol und Solventnaphta

sowie über Höchstpreise füt diese Stoffe " verwiesen.

denjenigen Besitzern , die in ihren Büchern und Belegen
ausweisen , daß sie mit den beschlagnahmten Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute unmittelbare oder mittel¬
bare Aufträge der deutschen Militär - oder Marine-
behörden auf Sprengstoffe , Pulver , Rauch - und Leucht-

körper und Arzneimittel ausführen:

t kg Toluol
(Inhalt)

Verarbeitung von
rohem zu gereinigtem
und reinem Toluol

20 kg Toluol
(Inhalt)

c Ja »ankampier ( Inhalt ) in Japankamvfcr jeder Auf¬
bereitung , Reinyeu uud Form . gleichgültig , wo die

Aufbereitung jtattgefuuden hat.

Verkauf und Lieferung v. JapankaMpfcr
ist nur auf Grund v, Erlaubnisscheinen

gestattet , falls die monatliche Gesamt¬
menge mehr beträgt als 0 ;5 kg Kämpfet«

Inhalt

denjenigen Besitzern , die in ihren Büchern und Belegen
ausweisen , daß .sie mir den beschlagnahmten Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute unmstlelhare oder mittel¬
bare Aufträge der . deutschen Mitttär » oder Marine»

bchördcn aus Arzneimittel aussühren;

0,05 kg Kampfer
.(Inhal)

Ul kg Kampfer
«Inhalt)

0 Glyzerin (Inhalt ) iu reinem , unreinem und ge¬
mischtem Glyzerin mit 20 v. H . und mehr

Rcingchalt.

Verkauf und Lieferrng von Glyzerin ist
nur auf Grund v. Erlaubnisscheinen ge¬
stattet , falls die monatliche Gesamtmenge

mehr beträgt als I kg Gltycrininhalt.

dcnsciligcn Besttzer » , die in ihren Büchern n . Belegen
answeisen , daß ste mit den beschlagnahmte » Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute unmitteldare od,mittel»
vareAufträge der deutschen Militär » od .Marinebehör-
den auf Sprengstoffe , Pulver , Rauch - u . Lcuchtkörper
ausführen ; für andere militärische Zwecke Ist von der
bestellenden Behörde d. Unersetzlichkeit zu bescheinigen.

0.1 kg Glyzerin
(Inhalt)

Arbcitsgänge , welche
zur Erzeugung von

Roh - und Dynamit¬
glyzerin führen <z. B

Reinigung , Ein-
dampfung)

Erzeugung von destillier¬
tem Glyzerin jeder Art

mit Ausnahme ' von
Dynamitglyze >in

60 kg Glyzerin
(Inhalt)

e Schwefel (Inhalt ) in Schwefel und Schwefelkies
aller Art , in Zinkblende , in schwelliger Säure , in

reiner , «ureiner <z B , Abfallsänre ) und gemischter
rauchender und wäfferigcr Schwefelsäure jeder

Grädigkeit.

denjenigen Bestßern , die in ihren Büchern und Be¬
legen ausweisen , daß ste mit den beschlagnahmten
Mengen unter bestmöglicher Ausbeute unmittelbare
oder mittelbare Aufträge der deutschen Militär - od.
Marincbehörden ans Sprengstoffe , Pulver , Rauch - >i.

Lcuchtkörper und Arzneimittel ausführcn;

60 kg Schwefel
(Inhalt)

DcrdichMng von Schwcfel-
iänrc »Mischen « v. Schwe¬
felsäure (auch rauchender)

mit Salpeter,äure ; Ver¬
brauch v. Schwefelsäure zur
Herstellung v. Salpetersäure

Verarbeitung von Schwefel,
Schwefelkies und Zinkblende
in rauchende und wäffertgc

Schwefelsäure ; Herstellung von
schwefelsaurem Ammoniak,

Reinigen von Benzol , Toluol
und Solventnaphta

1500 kg Schwefel
«Inhalt)

« Mor (Inhalt ) in flüssigem und gasförmigen Zustand,
>nChlorkalk , in Lösungen von uuterchlorigcr Säure u.
ihren Salzen , in rei » en .unreinen und gemischten chlor-
iaurcn und Lberchlorsauren Salzen von Kalium , Na

trium , Ammonium , Barhum,

denjenigen Besitzern , die in ihren Büchern und Be¬
legen ausweisen , daß ste mit den beschlagnahmten
Mengen unter destmöglicher Ausbeute » » mittelbare
oder mittelbare Aufträge der dcntschcu Militär - od.
Marinebehördet , auf Kamps -, Arznri - uud Desin-

sektionsmirtel anssützrc » .

26 kg Chlor
(Inhalt)

Verarbeitung von gas-
förmisjcm und flüssigem

Chlor

126 kg Chlor
(Inhalt)

g Ausfgefertigte  Kampfmittel , wie Pulver .Spreng-
rxu  äller Art mit Ausnahme vou folgenden vor-
rangen oder aus frcigegebencnStoffen hcrgcstelltenEr-
»Alguissen; Jagd -, Scheiben » u . Freudenpulvcr , Zünd-
Ichnüreu, Zündhütchen , auch in leeren Patronenhülsen,

Flobert - und Revolvermnuikion.

den Militär - odtt Matinedcdördcy sind den von diesen
umnsttelhyr beauftragten Stellen.

Coblenz , den 1. März 1916. Kommandantur der Festung Coblenz -Ehren - reitstein
gez. v.  Luckwald,  Generalleutnant und Kommandant.
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